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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dkfm. BAUER, Dr. PARTIK-PABLE, 

HAIGERMOSER haben am 21. Juni 1995 unter der Nr. 131B/J an den 

Bundesminister für Inneres eine schriftliche parlamentarische An

frage betreffend "Aufklärung des Linksterrors" gerichtet, die 

folgenden Wortlaut hat: 

" 1. Wurde seitens des 'Innen�inisteriums den oben angeführten Be
kenntnissen zur Gewalt im "Tatblatt" nachgegangen? 

2. Wenn ja, mit welchen Ergebnissen und Konsequenzen? 

3. Wenn nein, warum nicht? 

4. Wurden im Zusammenhang mit einem Artikel in der Zeitschrift 
"EGO" Ermittlungen und Erhebungen angestellt? 

5. Wenn ja, mit welchen Ergebnissen und Konsequenzen? 

6. Wenn nein, warum nicht? 

7. Wurde versucht, die Hersteller und Verteiler des oben zi
tierten Flugblattes ausfindig zu machen? 

B. Wenn ja, mit welchen Ergebnissen und Konsequenzen? 

9. Wenn nein, warum nicht?" 

·/2 

1310/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

Im Rahmen der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Wahrneh

mung strafbarer Handlungen wurden und werden von den Sicherheits

beh�rden u. a. nach der Oberprüfung von Druckwerken, einschließ� 

lieh der genannten Publikation, auf das allfällige Vorliegen von 

Medieninhaltsdelikten gegebenenfalls entsprechende Anzeigen an 

die z uständigen S taatsanwaltschaften erstattet. 

Zu den Fragen 4 bis 6: 

Im vorliegenden Fall wurde nach Durchführung entsprechender Er

mittlungen Anzeige an die Staatsanwaltschaft Wien erstattet. 

Zu den Fragen 7 bis 9: 

Ja. 

Es wurden entsprechende Ermittlungen durchgeführt. Eine Ausfor

schung der Hersteller des Flugblattes war n.icht mBglich. Es wurde 

daher Anzeige gegen unbekannte Täter wegen Verdachtes der gefähr

lichen Drohung an die Staatsanwaltschaft Linz erstattet. 
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